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Bebauungsplan 2. Änderung "Zittelmann-Fritzle-Liebenäcker"

Abwägung zu Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB

PB 13. 02-621. 41 (2)
^. ^..^^

Bebauungsplan

2 Änderung "Zittelmann-Fritzle-Liebenäcker"
in Nürtingen-Reudern im Planbereich 13. 02

Abwägung zu Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

D  Anhörung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde vom
15. 09. -15. 11. 1996 durchgeführt. In diesem Zeitraum sind seitens der Träger
öffentlicher Belange keine Anregungen und Bedenken vorgebracht worden:

Die Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 07. 10- 21. 10. 1996
durchgeführt. Zu den eingegangenen Anregungen und Bedenken wird wie folgt
Stellung genommen:

1. Schreiben der Frau Rosemarie Haußmann. Kirchheimer Str. 86. 73230
Kirchheim-Jesingen vom 27. 10 1996-

Die Anregung der Antragstellerin bezieht sich auf das Flurstück Nr. 1514.

Die Bebauungsplanändemng ermöglicht eine Bebauung "in zweiter Reihe",
wobei im gesamten Geltungsbereich nur Einzelhausbebauung vorgesehen
ist. Von diesem städtebaulichen Konzept sollte auch auf dem Grundstück der
Antragstellerin nicht abgewichen werden und ihrer Anregung deshalb nicht
gefolgt werden.
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